
Gemeinsame Bekanntmachung 
der Städte Attendorn, Drolshagen, Lennestadt, Olpe 

und der Gemeinde Kirchhundem 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die  
Wahl der Vertretungen und für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin für 

die am 14. September 2025 stattfinden Kommunalwahlen 
sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl  

am 28. September 2025 
 

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 
ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Februar 2025 (GV. NRW. S. 256) – 
SGV. NRW. 1112 – wird hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der jeweili-
gen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen während der Dienststunden kostenlos abgegeben wer-
den. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 5 des Kommu-
nalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 
2024 (GV. NRW. S. 444), – SGV. NRW. 1112  – und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 
b KWahlO wird verwiesen. 
 
Insbesondere ist zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlbe-
rechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, 
eingereicht werden. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag 

nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die 
Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlbe-
rechtigten aufstellen lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Uni-
onsbürgerinnen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den gleichen 
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.  

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlun-
gen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Be-
werbers/einer Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewer-
ber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versamm-
lung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung sind frühestens ab dem 1. August 
2024, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der jeweiligen öf-
fentlichen Bekanntgabe der Einteilung der Wahlgebiete in Wahlbezirke, zu wählen.  

 



Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über 
die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie 
über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wäh-
lergruppen durch ihre Satzungen.  

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit An-
gaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teil-
nehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an Eides statt zu ver-
sichern, dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und 
die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt 
sind. 
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Ei-
des statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-

periode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der zuständigen Stadt/Ge-
meinde, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahl-
vorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur ein-
reichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat und eine Veröffentlichung der Na-
men der Vorstandsmitglieder, der Satzung und des Programms auf geeignete Weise nach-
weist; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschrei-
bung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG 
dem Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeit-
punkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium 
des Innern mit Datum vom 10. Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. 
S. 361). 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch von Par-

teien und Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die 
Bewerberin entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlun-
gen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvor-
schlags dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vor-
schlagen. 

 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soll nach dem Mus-
ter der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
– Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-

vorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvor-
schlagsträgers gekennzeichnet werden; 



– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewer-
berin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-

digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen von den für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unter-
zeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vor- 
schlagen. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 

von mindestens fünfmal soviel Wahlberechtigten, wie die Vertretung der Stadt bzw. 
Gemeinde Mitglieder hat, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt 
auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Dies gilt nicht, wenn der 
bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46 d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).  
 
Der Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin muss daher 
 

in der Hansestadt Attendorn von mindestens 190 Wahlberechtigten, 
in der Stadt Drolshagen von mindestens 130 Wahlberechtigten, 
in der Stadt Lennestadt von mindestens 190 Wahlberechtigten, 
in der Kreisstadt Olpe von mindestens 190 Wahlberechtigten, 
in der Gemeinde Kirchhundem von mindestens 130 Wahlberechtigten, 
 

unterzeichnet werden. 
 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit 
dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht zu ver-
treten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.  

Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn 
alle beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wähler-
gruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens fünfmal soviel Wahlberechtigten, wie die Vertretung 

Mitglieder hat, unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
– Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin kostenfrei 

geliefert. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzel-
bewerberinnen das Kennwort, sowie Familienname, die Vornamen und Wohnort des/der 
vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die Kontaktdaten, die in die Daten-
schutzhinweise auf der Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen sind, anzuge-
ben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben auf den Formblättern zu vermer-
ken. 

– Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, 
Vornamen, Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Un-
terzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Un-
terzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. Es soll eine Mailanschrift 
und Telefonnummer (sofern vorhanden) aufgeführt werden. 

– Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 



Bescheinigung seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO bei-
zufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

– Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 
hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf al-
len weiteren Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvor-
schlags für einen Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, 
wenn dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

– Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der An-
lage 12c zur KWahlO. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie 
für keine andere Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin 
kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahl-
vorschlags. 

– Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO. 
– Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der 
Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO). 

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 

eingereicht wenden. Er muss enthalten: 
– den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-

vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können 
durch ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwoh-
nung), E-Mail-Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewer-
berin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, 
bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-

digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem 
Wahlvorschlag selbst leisten. 

 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 

mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge 
von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. 
Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung des 
Unterzeichners/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten 

des Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 

 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im 
Wahlbezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewer-
ber/die Bewerberin ist zulässig. 



 
3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

– Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der An-
lage 12a zur KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvor-
schlags. 

– Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO. 
– Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-

schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewer-
ber/der Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Nieder-
schrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlge-
biet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekanntmachung). 

– Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, 
eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahllei-
ter/die Wahlleiterin dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine 

Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitung unterzeichnet sein. 

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 

muss enthalten: 
– den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die Reser-

veliste einreicht;  
– Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Ad-

resse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennba-
rer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder 
Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbe-
schadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewer-
ber/Bewerberin sein soll. 

 
4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für 

einen im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewer-
ber/aufgestellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste fer-
ner enthalten: 
– den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 
– den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die 

zu ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 

mindestens von 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, und zwar mindestens 
von 5 und höchstens von 100 Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. 

 
4.5 Muss die Reserveliste außerdem mindestens von 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des 

Wahlgebiets, und zwar mindestens von 5 und höchstens von 100 Wahlberechtigten, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der 
Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzu-
geben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend.  



 
4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen ist einzeln nach dem Muster 

der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, 
soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
5. Besondere Hinweise für Wählergruppen (Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlO) 
 
5.1 Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes vom 25. März 

2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung zur Rechenschaftslegung verpflich-
tet sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Absatz 1 des Gesetzes außerdem die Be-
scheinigung beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 des Wäh-
lergruppentransparenzgesetzes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letzten 
zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat.  

 
5.2 Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppen-

transparenzgesetzes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a 
Absatz 2 des Gesetzes beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in 
den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben. 

 
5.3. Die Bescheinigung nach Ziffer 5.1 oder die Erklärung nach Ziffer 5.2 ist mit Anlage 27 

KWahlO einzureichen. 
 

 
Sämtliche Wahlvorschläge sind  
 

spätestens bis zum 7. Juli 2025, 18.00 Uhr 
(69. Tag vor der Wahl; Ausschlussfrist), 

 
beim jeweiligen Wahlleiter/bei der jeweiligen Wahlleiterin, und zwar 
 
a) für die Stadt Attendorn im Rathaus Attendorn, Kölner Straße 12, Bürgerbüro, 
b) für die Stadt Drolshagen im Rathaus Drolshagen, Hagener Straße 9, Zimmer 12, 
c) für die Gemeinde Kirchhundem im Rathaus Kirchhundem, Hundemstraße 35, Zimmer 203, 
d) für die Stadt Lennestadt im Rathaus Lennestadt-Altenhundem, Thomas-Morus-Platz 1,  
 Zimmer 116, 
e) für die Stadt Olpe im Rathaus Olpe, Franziskanerstraße 6, Zimmer 301, 
 
während der Dienststunden einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, da-
mit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben wer-
den können. 
 
Die Wahlausschüsse der Städte Attendorn, Drolshagen, Lennestadt, Olpe und der Gemeinde 
Kirchhundem haben das jeweilige Wahlgebiet in Wahlbezirke eingeteilt. Auf die jeweiligen amt-
lichen Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden über die Einteilung der Wahlgebiete in 
Wahlbezirke wird hingewiesen. 
 
  



 

 
Attendorn, den 07.04.2025 
Stadt Attendorn 
Der Wahlleiter 
In Vertretung 

 Drolshagen, den 09.04.2025 
Stadt Drolshagen 
Der Wahlleiter 
Rainer Lange 

Christoph Hesse   
 
 

Lennestadt, den 08.04.2025 
Stadt Lennestadt 
Der Wahlleiter 

 Kirchhundem, den 08.04.2025 
Gemeinde Kirchhundem 
Die Wahlleiterin 

Karsten Schürheck  Verena Gräbener 
 
 

Olpe, den 10.04.2025 
Stadt Olpe 
Der Wahlleiter 

 

 
Thomas Bär   

 


